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VERTRAG

ZUR ÄNDERUNG BESTIMMTER FINANZVORSCHRIFTEN DER VERTRÄGE

ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

UND DES VERTRAGES ZUR EINSETZUNG

EINES GEMEINSAMEN RATES

UND EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

DER PRÄSIDENT IRLANDS,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

GESTUTZT auf Artikel 96 des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl ,

GESTUTZT auf Artikel 236 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft,

GESTUTZT auf Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft,

IN DER ERWÄGUNG, daß ab 1 . Januar 1975 der Haushalt der Gemeinschaften in vollem
Umfang aus eigenen Mitteln der Gemeinschaften finanziert wird,

IN DER ERWÄGUNG, daß die vollständige Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten
durch eigene Mittel der Gemeinschaften eine Verstärkung der Haushaltsbefugnisse der Ver
sammlung erforderlich macht,

IN DER ERWÄGUNG, daß es aus dem gleichen Grund wichtig ist, die Kontrolle der Aus
führung des Haushaltsplans zu verstärken,

HABEN BESCHLOSSEN, bestimmte Finanzvorschriften der Verträge zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaften und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu ändern ; sie haben zu diesem
Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König der Belgier :

R. VAN ELSLANDE,

Minister für auswärtige Angelegenheiten
und die Zusammenarbeit in Entwicklungsfragen ;

Ihre Majestät die Königin von Dänemark :

Niels ERSB0LL,

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,
Ständiger Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften ;
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Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland :

Hans-Dietrich GENSCHER,

Bundesminister des Auswärtigen ;

Der Präsident der Französischen Republik :

Jean-Marie SOUTOU,

Botschafter Frankreichs,
Ständiger Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften ;

Der Präsident Irlands :

Garret FITZGERALD,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

Der Präsident der Italienischen Republik :

Mariano RUMOR,

Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Amtierender Präsident des Rates der Europäischen Gemeinschaften ;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg :

Jean DONDELINGER,

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,
Ständiger Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften ;

Ihre Majestät die Königin der Niederlande :

L. J. BRINKHORST,

Staatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten ;

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland :

Sir Michael PALLISER, KCMG,

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,
Ständiger Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt
ÜBEREINGEKOMMEN:
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KAPITEL I

VORSCHRIFTEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGES UBER DIE GRÜNDUNG
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL

Artikel 1

Artikel 7 des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird
durch folgenden Absatz ergänzt :

„Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rech
nungshof wahrgenommen, der nach Maßgabe der
ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse
handelt ."

§ 4. Der Entwurf des Verwaltungshaushalts
plans ist der Versammlung spätestens am 5 . Okto
ber des Jahres vorzulegen, das dem entsprechen
den Haushaltsjahr vorausgeht .

Die Versammlung ist berechtigt, den Entwurf des
Verwaltungshaushaltsplans mit der Mehrheit der
Stimmen ihrer Mitglieder abzuändern und mit der
absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen
dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug
auf die Ausgaben vorzuschlagen, die sich zwin
gend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Ver
trages erlassenen Rechtsakten ergeben .
Hat die Versammlung binnen fünfundvierzig
Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Verwal
tungshaushaltsplans ihre Zustimmung erteilt, so
ist der Verwaltungshaushaltsplan endgültig festge
stellt . Hat sie innerhalb dieser Frist den Entwurf
des Verwaltungshaushaltsplans weder abgeändert
noch Änderungen dazu vorgeschlagen , so gilt der
Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festge
stellt .

Hat die Versammlung innerhalb dieser Frist Ab
änderungen vorgenommen oder Änderungen vor
geschlagen , so wird der Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans mit den entsprechenden Abände
rungen oder Änderungsvorschlägen dem Rat zu
geleitet .

§ 5 . Nachdem der Rat über den Entwurf des
Verwaltungshaushaltsplans mit der Hohen Be
hörde und gegebenenfalls mit den anderen betei
ligten Organen beraten hat , beschließt er unter
folgenden Bedingungen :

a ) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede
der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderungen ändern ;

b ) hinsichtlich der Änderungsvorschläge :
— Führt eine von der Versammlung vorge

schlagene Änderung nicht zu einer Erhö
hung des Gesamtbetrags der Ausgaben
eines Organs , und zwar insbesondere des
wegen, weil die daraus erwachsende Erhö
hung der Ausgaben ausdrücklich durch
eine oder mehrere vorgeschlagene Änderun
gen ausgeglichen wird , die eine entspre
chende Senkung der Ausgaben bewirken,
so kann der Rat diesen Änderungsvor
schlag mit qualifizierter Mehrheit ableh
nen . Ergeht kein Ablehnungsbeschluß , so
ist der Änderungsvorschlag angenommen ;

Artikel 2

Artikel 78 des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl er
hält folgende Fassung :

„Artikel 78

§ 1 . Das Haushaltsjahr beginnt am 1 . Januar
und endet am 31 . Dezember.

Die Verwaltungsausgaben der Gemeinschaft um
fassen die Ausgaben der Hohen Behörde ein
schließlich der Ausgaben für den Beratenden Aus
schuß, die Ausgaben der Versammlung, des Rates
und des Gerichtshofes .

§ 2 . Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor
dem 1 . Juli einen Haushaltsvoranschlag für seine
Verwaltungsausgaben auf. Die Hohe Behörde faßt
diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den
Verwaltungshaushaltsplan zusammen . Sie fügt
eine Stellungnahme bei , die abweichende Voran
schläge enthalten kann .

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Ein
nahmen und den Ansatz der Ausgaben .

§ 3 . Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vor
entwurf des Verwaltungshaushaltsplans spätestens
am 1 . September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht.

Der Rat setzt sich mit der Hohen Behörde und ge
gebenenfalls den anderen beteiligten Organen ins
Benehmen, wenn er von dem Vorentwurf abwei
chen will .

Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaus
haltsplans mit qualifizierter Mehrheit auf und lei
tet ihn der Versammlung zu .
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— führt eine von der Versammlung vorge
schlagene Änderung zu einer Erhöhung des
Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs,
so kann der Rat mit qualifizierter Mehr
heit diesen Änderungsvorschlag annehmen .
Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist der
Änderungsvorschlag abgelehnt;

— hat der Rat nach einem der beiden vorste
henden Unterabsätze einen Änderungsvor
schlag abgelehnt, so kann er mit qualifi
zierter Mehrheit entweder den im Entwurf
des Verwaltungshaushaltsplans stehenden
Betrag beibehalten oder einen anderen Be
trag festsetzen .

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans wird
nach Maßgabe der vom Rat angenommenen
Änderungsvorschläge geändert.
Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage
des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans
keine der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderungen geändert und sind die Änderungs
vorschläge der Versammlung angenommen wor
den, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als end
gültig festgestellt . Der Rat teilt der Versammlung
mit, daß er keine der Abänderungen geändert hat
und daß die Änderungsvorschläge angenommen
worden sind .

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder meh
rere der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderungen geändert oder sind die Änderungs
vorschläge der Versammlung abgelehnt oder ge
ändert worden , so wird der geänderte Entwurf
des Verwaltungshaushaltsplans erneut der Ver
sammlung zugeleitet . Der Rat legt der Versamm
lung das Ergebnis seiner Beratungen dar.

§ 6 . Die Versammlung, die über das Ergebnis
der Behandlung ihrer Änderungsvorschläge unter
richtet ist , kann binnen fünfzehn Tagen nach Vor
lage des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans
mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder
und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen
die vom Rat an den Abänderungen der Versamm
lung vorgenommenen Änderungen ändern oder
ablehnen und stellt demzufolge den Verwaltungs
haushaltsplan fest . Hat die Versammlung inner
halb dieser Frist keinen Beschluß gefaßt, so gilt
der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig fest
gestellt .

§ 7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses
Artikels stellt der Präsident der Versammlung fest,
daß der Verwaltungshaushaltsplan endgültig fest
gestellt ist .

§ 8 . Die Versammlung kann jedoch mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen aus wich
tigen Gründen den Entwurf des Verwaltungshaus

haltsplans ablehnen und die Vorlage eines neuen
Entwurfs verlangen .

§ 9 . Für alle Ausgaben, die sich nicht zwin
gend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Ver
trages erlassenen Rechtsakten ergeben, wird jedes
Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleich
artigen Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres
erhöht werden können .

Die Hohe Behörde stellt nach Anhörung des Aus
schusses für Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz
fest, der sich aus

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrück
ten Bruttosozialprodukts in der Gemeinschaft ,

— der durchschnittlichen Veränderung der Haus
haltspläne der Mitgliedstaaten

und

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten
während des letzten Haushaltsjahres

ergibt .

Der Höchstsatz wird vor dem 1 . Mai allen Orga
nen der Gemeinschaft mitgeteilt . Diese haben ihn
bei dem Haushaltsverfahren vorbehaltlich der
Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhal
ten .

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend
aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erlassenen Rechtsakten ergeben, der Erhöhungs
satz , der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf
des Verwalrungshaushaltsplans hervorgeht, über
der Hälfte des Höchstsatzes , so kann die Ver
sammlung in Ausübung ihres Abänderungsrechts
den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur
Hälfte des Höchstsatzes erhöhen .

Ist die Versammlung, der Rat oder die Hohe Be
hörde der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Ge
meinschaften eine Überschreitung des nach dem
Verfahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes er
forderlich machen , so kann in Übereinstimmung
zwischen dem Rat und der Versammlung ein neuer
Satz festgelegt werden ; der Rat entscheidet mit
qualifizierter Mehrheit, die Versammlung mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen.

§ 10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen
Artikel übertragenen Befugnisse unter Beachtung
der Vorschriften des Vertrages und der aufgrund
des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus , nament
lich der Vorschriften , die die eigenen Mittel der
Gemeinschaften und den Ausgleich von Einnah
men und Ausgaben betreffen .

§ 11 . Die endgültige Feststellung des Verwal
tungshaushaltsplans bedeutet für die Hohe Be
hörde Ermächtigung und Verpflichtung, den Be
trag der entsprechenden Einnahmen gemäß Arti
kel 49 zu erheben ."
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Artikel 3

In Artikel 78a des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird
„78f" durch „78h" ersetzt .

Artikel 5

In Artikel 78c des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird
„78f" durch „78h" ersetzt .

Artikel 6

Artikel 78d des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl er
hält folgende Fassung :

„Artikel 78d

Die Hohe Behörde legt dem Rat und der Ver
sammlung jährlich die Rechnung des abgelaufe
nen Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge
des Verwaltungshaushaltsplans vor. Sie übermit
telt ihnen ferner eine Übersicht über das Vermö
gen und die Schulden der Gemeinschaft in dem
Bereich, auf den sich der Verwaltungshaushalts
plan erstreckt."

Artikel 7

Artikel 78e des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl er
hält folgende Fassung :

„Artikel 78e

§ 1 . Es wird ein Rechnungshof errichtet .

§ 2. Der Rechnungshof besteht aus neun Mit
gliedern .

§ 3 . Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind
Persönlichkeiten auszuwählen , die in ihren Län
dern Rechnungsprüfungsorganen angehören oder
angehört haben oder die für dieses Amt besonders
geeignet sind . Sie müssen jede Gewähr für Unab
hängigkeit bieten .

§ 4. Die Mitglieder des Rechnungshofes wer
den vom Rat nach Anhörung der Versammlung
einstimmig auf sechs Jahre ernannt .

Vier Mitglieder des Rechnungshofes , die durch
Los bestimmt werden, erhalten jedoch bei der er
sten Ernennung ein auf vier Jahre begrenztes
Mandat.

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wie
derernannt werden .

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des
Rechnungshofes für drei Jahre . Wiederwahl ist
zulässig.

§ 5 . Die Mitglieder des Rechnungshofes üben
ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allge
meinen Wohl der Gemeinschaft aus .

Artikel 4

Artikel 78b des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl er
hält folgende Fassung :

„Artikel 78b

§ 1 . Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der
Verwaltungshaushaltsplan noch nicht verabschie
det , so können nach der gemäß Artikel 78h fest
gelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder
jede sonstige Untergliederung monatliche Ausga
ben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abgelau
fenen Verwaltungshaushaltsplan bereitgestellten
Mittel vorgenommen werden ; die Hohe Behörde
darf jedoch monatlich höchstens über ein Zwölf
tel der Mittel verfügen , die in dem in Vorberei
tung befindlichen Entwurf des Verwaltungshaus
haltsplans vorgesehen sind .

Die Hohe Behörde ist ermächtigt und verpflichtet ,
die Umlagen in Höhe der Mittel des abgelaufenen
Haushaltsjahres zu erheben ; sie darf dabei jedoch
nicht den Betrag überschreiten , der sich bei der
Annahme des Entwurfs des Verwaltungshaus
haltsplans ergeben hätte .

§ 2 . Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
unter Beachtung der sonstigen Bestimmungen des
Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses
Zwölftel hinausgehen . Die Ermächtigung und
Verpflichtung zur Erhebung der Umlagen kann
entsprechend angepaßt werden .

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht
zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben , so lei
tet der Rat ihn unverzüglich der Versammlung zu ;
die Versammlung kann binnen dreißig Tagen mit
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und
mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen
abweichenden Beschluß über diese Ausgaben hin
sichtlich des Teils fassen , der über das in Absatz 1
genannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des
Ratsbeschlusses ist bis zu einer Entscheidung der
Versammlung ausgesetzt . Hat die Versammlung
nicht innerhalb der genannten Frist anders als der
Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates als
endgültig erlassen ."
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Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten An
weisungen von einer Regierung oder einer
anderen Stelle weder anfordern noch entgegen
nehmen . Sie haben jede Handlung zu unterlassen,
die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist.

§ 6 . Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen
während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche
oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben . Bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung
und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus
ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, ins
besondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser
Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser
Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein .
§ 7. Abgesehen von den regelmäßigen Neube
setzungen und von Todesfällen endet das Amt
eines Mitglieds des Rechnungshofes durch Rück
tritt oder durch Amtsenthebung durch den Ge
richtshof gemäß Absatz 8 .
Für das ausscheidende Mitglied wird für die ver
bleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt .

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die
Mitglieder des Rechnungshofes bis zur Neubeset
zung ihres Sitzes im Amt.

§ 8 . Ein Mitglied des Rechnungshofes kann
nur dann seines Amtes enthoben oder seiner
Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle
gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt
werden, wenn der Gerichtshof auf Antrag des
Rechnungshofes feststellt , daß es nicht mehr die
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den
sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen
nicht mehr nachkommt.

§ 9 . Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit
die Beschäftigungsbedingungen für den Präsiden
ten und die Mitglieder des Rechnungshofes fest,
insbesondere die Gehälter, Vergütungen und
Ruhegehälter. Er setzt mit derselben Mehrheit alle
sonstigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest .
§ 10 . Die für die Richter des Gerichtshofes gel
tenden Bestimmungen des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Ge
meinschaften gelten auch für die Mitglieder des
Rechnungshofes ."

Artikel 8

Artikel 78f des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl er
hält folgende Fassung:

„Artikel 78f

§ 1 . Der Rechnungshof prüft die Rechnung
über alle Verwaltungsausgaben und Verwaltungs

einnahmen der Gemeinschaft , einschließlich der
Einnahmen aus der Steuer, die zugunsten der Ge
meinschaft von den Gehältern, Löhnen und ande
ren Bezügen ihrer Beamten und Bediensteten er
hoben wird . Er prüft ebenfalls die Rechnung über
alle Einnahmen und Ausgaben jedes von der Ge
meinschaft geschaffenen Organs , soweit der
Gründungsakt dies nicht ausschließt .

§ 2 . Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßig
keit und Ordnungsmäßigkeit der in Absatz 1 ge
nannten Einnahmen und Ausgaben und überzeugt
sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfüh
rung .

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der
Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen
an die Gemeinschaft.

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der
Mittelbindungen und der Zahlungen.

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rech
nung des betreffenden Haushaltsjahres durch
geführt werden .

§ 3 . Die Prüfung wird anhand der Rechnungs
unterlagen und erforderlichenfalls an Ort und
Stelle bei den Organen der Gemeinschaft und in
den Mitgliedstaaten durchgeführt . Die Prüfung in
den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit
den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen
oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zu
ständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzel
staatlichen Dienststellen . Diese Organe oder
Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie
an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaat
lichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit
verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen übermitteln dem Rechnungshof auf seinen
Antrag hin jede für die Erfüllung seiner Aufgabe
erforderliche Unterlage oder Information .

§ 4. Der Rechnungshof erstattet nach Ab
schluß eines jeden Haushaltsjahres einen Jahres
bericht. Dieser Bericht wird den Organen der Ge
meinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften zusammen mit den Ant
worten der Organe auf die Bemerkungen des
Rechnungshofes veröffentlicht.

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Be
merkungen zu besonderen Fragen vorlegen und
auf Antrag eines Organs der Gemeinschaft Stel
lungnahmen abgeben .

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stel
lungnahmen mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder an .
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Er unterstützt die Versammlung und den Rat bei
der Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans .
§ 5 . Der Rechnungshof erstellt ferner jährlich
einen gesonderten Bericht über die Ordnungsmä
ßigkeit der Rechnungsvorgänge, die sich nicht auf
die in Absatz 1 genannten Ausgaben und Einnah
men beziehen, und des Finanzgebarens der Hohen
Behörde hinsichtlich dieser Rechnungsvorgänge.
Er faßt diesen Bericht spätestens sechs Monate
nach Schluß des Haushaltsjahres ab , auf das sich
der Abschluß bezieht , und leitet ihn der Hohen
Behörde und dem Rat zu . Die Hohe Behörde
übermittelt ihn der Versammlung."

Artikel 9

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird durch fol
gende Vorschrift ergänzt :

„Artikel 78g

Auf Empfehlung des Rates , der mit qualifizierter
Mehrheit beschließt, erteilt die Versammlung der
Hohen Behörde Entlastung zur Ausführung des
Verwaltungshaushaltsplans . Zu diesem Zweck
prüft sie nach dem Rat die in Artikel 78d er

wähnte Rechnung und Übersicht sowie den Jah
resbericht des Rechnungshofes , dem die Antwor
ten der kontrollierten Organe auf die Bemerkun
gen des Rechnungshofes beigefügt sind ."

Artikel 10

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird durch fol
gende Vorschrift ergänzt :

„Artikel 78h

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Hohen
Behörde und nach Anhörung der Versammlung
und Stellungnahme des Rechnungshofes folgendes
fest :

a ) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die
Aufstellung und Ausführung des Verwaltungs
haushaltsplans sowie die Rechnungslegung
und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt
werden ;

b ) die Vorschriften über die Verantwortung der
anweisungsbefugten Personen und der Rech
nungsführer sowie die entsprechenden Kon
trollmaßnahmen."

KAPITEL II

VORSCHRIFTEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG
DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

Artikel 11

Artikel 4 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft wird durch folgen
den Absatz ergänzt :

„(3 ) Die Rechnungsprüfung wird durch einen
Rechnungshof wahrgenommen, der nach Maß
gabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Be
fugnisse handelt ."

„Artikel 203

( 1 ) Das Haushaltsjahr beginnt am 1 . Januar
und endet am 31 . Dezember.

( 2 ) Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor
dem 1 . Juli einen Haushaltsvoranschlag für seine
Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese Voran
schläge in einem Vorentwurf für den Haushalts
plan zusammen . Sie fügt eine Stellungnahme bei ,
die abweichende Voranschläge enthalten kann .

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnah
men und den Ansatz der Ausgaben .

(3 ) Die Kommission legt dem Rat den Vorent
wurf des Haushaltsplans spätestens am 1 . Septem
ber des Jahres vor, das dem entsprechenden
Haushaltsjahr vorausgeht .

Artikel 12

Artikel 203 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft erhält folgende
Fassung :
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Der Rat setzt sich mit der Kommission und gege
benenfalls den anderen beteiligten Organen ins
Benehmen, wenn er von dem Vorentwurf abwei
chen will .

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans
mit qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn der
Versammlung zu .

(4) Der Entwurf des Haushaltsplans ist der
Versammlung spätestens am 5 . Oktober des Jah
res vorzulegen, das dem entsprechenden Haus
haltsjahr vorausgeht.

Die Versammlung ist berechtigt, den Entwurf des
Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen
ihrer Mitglieder abzuändern und mit der absolu
ten Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem Rat
Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die
Ausgaben vorzuschlagen, die sich zwingend aus
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages er
lassenen Rechtsakten ergeben .

Hat die Versammlung binnen fünfundvierzig
Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushalts
plans ihre Zustimmung erteilt , so ist der Haus
haltsplan endgültig festgestellt . Hat sie innerhalb
dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans
weder abgeändert noch Änderungen dazu vorge
schlagen , so gilt der Haushaltsplan als endgültig
festgestellt .

Hat die Versammlung innerhalb dieser Frist Ab
änderungen vorgenommen oder Änderungen vor
geschlagen, so wird der Entwurf des Haushalts
plans mit den entsprechenden Abänderungen oder
Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet .

(5 ) Nachdem der Rat über den Entwurf des
Haushaltsplans mit der Kommission und gegebe
nenfalls mit den anderen beteiligten Organen be
raten hat, beschließt er unter folgenden Bedingun
gen :

a ) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede
der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderung ändern ;

b ) hinsichtlich der Änderungsvorschläge :
— Führt eine von der Versammlung vorge

schlagene Änderung nicht zu einer Erhö
hung des Gesamtbetrags der Ausgaben
eines Organs, und zwar insbesondere des
wegen, weil die daraus erwachsende Erhö
hung der Ausgaben ausdrücklich durch
eine oder mehrere vorgeschlagene Ände
rungen ausgeglichen wird, die eine entspre
chende Senkung der Ausgaben bewirken,
so kann der Rat diesen Änderungsvor
schlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen.
Ergeht kein Ablehnungsbeschluß, so ist der
Änderungsvorschlag angenommen ;

— führt eine von der Versammlung vorge
schlagene Änderung zu einer Erhöhung des
Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs ,
so kann der Rat mit qualifizierter Mehr
heit diesen Änderungsvorschlag annehmen .
Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist der
Änderungsvorschlag abgelehnt ;

— hat der Rat nach einem der beiden vorste
henden Unterabsätze einen Änderungsvor
schlag abgelehnt, so kann- er mit qualifi
zierter Mehrheit entweder den im Entwurf
des Haushaltsplans stehenden Betrag bei
behalten oder einen anderen Betrag festset
zen .

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maß
gabe der vom Rat angenommenen Änderungsvor
schläge geändert .

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage
des Entwurfs des Haushaltsplans keine der von
der Versammlung vorgenommenen Abänderungen
geändert und sind die Änderungsvorschläge der
Versammlung angenommen worden , so gilt der
Haushaltsplan als endgültig festgestellt . Der Rat
teilt der Versammlung mit, daß er keine der Ab
änderungen geändert hat und daß die Änderungs
vorschläge angenommen worden sind .

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder meh
rere der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderungen geändert oder sind die Änderungs
vorschläge der Versammlung abgelehnt oder ge
ändert worden , so wird der geänderte Entwurf
des Haushaltsplans erneut der Versammlung zu
geleitet . Der Rat legt der Versammlung das Ergeb
nis seiner Beratung dar .

(6 ) Die Versammlung, die über das Ergebnis
der Behandlung ihrer Änderungsvorschläge unter
richtet ist , kann binnen fünfzehn Tagen nach Vor
lage des Entwurfs des Haushaltsplans mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen die vom
Rat an den Abänderungen der Versammlung vor
genommenen Änderungen ändern oder ablehnen
und stellt demzufolge den Haushaltsplan fest . Hat
die Versammlung innerhalb dieser Frist keinen
Beschluß gefaßt, so gilt der Haushaltsplan als
endgültig festgestellt .

(7) Nach Abschluß des Verfahrens dieses Arti
kels stellt der Präsident der Versammlung fest,
daß der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist .

( 8 ) Die Versammlung kann jedoch mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen aus wich
tigen Gründen den Entwurf des Haushaltsplans
ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs
verlangen .
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„Artikel 204

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haus
haltsplan noch nicht verabschiedet, so können
nach der gemäß Artikel 209 festgelegten Haus
haltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige
Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur
Höhe eines Zwölftels der im abgelaufenen Haus
haltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen
werden ; die Kommission darf jedoch monatlich
höchstens über ein Zwölftel der Mittel verfügen,
die in dem in Vorbereitung befindlichen Entwurf
des Haushaltsplans vorgesehen sind .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter
Beachtung der sonstigen Bestimmungen des Ab
satzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses
Zwölftel hinausgehen .

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht
zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, so lei
tet der Rat ihn unverzüglich der Versammlung zu ;
die Versammlung kann binnen dreißig Tagen mit
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und
mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen
abweichenden Beschluß über diese Ausgaben hin
sichtlich des Teils fassen , der über das in Absatz 1
genannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des
Ratsbeschlusses ist bis zu einer Entscheidung der
Versammlung ausgesetzt . Hat die Versammlung
nicht innerhalb der genannten Frist anders als der
Rat entschieden , so gilt der Beschluß des Rates als
endgültig erlassen .
In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden
die zur Durchführung dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen betreffend die Mittel vorgese
hen ."

(9 ) Für alle Ausgaben , die sich nicht zwingend
aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erlassenen Rechtsakten ergeben , wird jedes Jahr
ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleicharti
gen Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres er
höht werden können.

Die Kommission stellt nach Anhörung des Aus
schusses für Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz
fest, der sich aus
— der Entwicklung des in Volumen ausgedrück

ten Bruttosozialprodukts in der Gemeinschaft,
— der durchschnittlichen Veränderung der Haus
haltspläne der Mitgliedstaaten

und
— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten
während des letzten Haushaltsjahres .

ergibt .

Der Höchstsatz wird vor dem 1 . Mai allen Orga
nen der Gemeinschaft mitgeteilt . Diese haben ihn
bei dem Haushaltsverfahren vorbehaltlich der
Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhal
ten .

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend
aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erlassenen Rechtsakten ergeben , der Erhöhungs
satz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf
des Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte
des Höchstsatzes , so kann die Versammlung in
Ausübung ihres Abänderungsrechts den Gesamt
betrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des
Höchstsatzes erhöhen .

Ist die Versammlung, der Rat oder die Kommis
sion der Ansicht, daß die Tätigkeit der Gemein
schaften eine Überschreitung des nach dem Ver
fahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes erfor
derlich machen, so kann in Übereinstimmung zwi
schen dem Rat und der Versammlung ein neuer
Satz festgelegt werden ; der Rat entscheidet mit
qualifizierter Mehrheit , die Versammlung mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen .

( 10 ) Jedes Organ übt die ihm durch diesen
Artikel übertragenen Befugnisse unter Beachtung
der Vorschriften des Vertrages und der aufgrund
des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus , nament
lich der Vorschriften , die die eigenen Mittel der
Gemeinschaften und den Ausgleich von Einnah
men und Ausgaben betreffen ."

Artikel 14

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft wird durch folgende Vorschrift
ergänzt :

„Artikel 205a

Die Kommission legt dem Rat und der Versamm
lung jährlich die Rechnung des abgelaufenen
Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des
Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ihnen ferner
eine Übersicht über das Vermögen und die Schul
den der Gemeinschaft."

Artikel 13

Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft erhält folgende
Fassung :

Artikel IS

Artikel 206 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft erhält folgende
Fassung :
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„Artikel 206

( 1 ) Es wird ein Rechnungshof errichtet .

(2) Der Rechnungshof besteht aus neun Mit
gliedern .

(3 ) Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind
Persönlichkeiten auszuwählen, die in ihren Län
dern Rechnungsprüfungsorganen angehören oder
angehört haben oder die für dieses Amt besonders
geeignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unab
hängigkeit bieten.

(4) Die Mitglieder des Rechnungshofes werden
vom Rat nach Anhörung der Versammlung ein
stimmig auf sechs Jahre ernannt.
Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch
Los bestimmt werden, erhalten jedoch bei der er
sten Ernennung ein auf vier Jahre begrenztes
Mandat.

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wie
derernannt werden.

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des
Rechnungshofes für drei Jahre. Wiederwahl ist
zulässig.

(5 ) Die Mitglieder des Rechnungshofes üben
ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allge
meinen Wohl der Gemeinschaft aus .

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten An
weisungen von einer Regierung oder einer ande
ren Stelle weder anfordern noch entgegennehmen.
Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit,
ihren Aufgaben unvereinbar ist.

(6) Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen
während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche
oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben . Bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung
und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus
ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen , ins
besondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser
Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser
Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein .

(7) Abgesehen von den regelmäßigen Neube
setzungen und von Todesfällen endet das Amt
eines Mitglieds des Rechnungshofes durch Rück
tritt oder durch Amtsenthebung durch den Ge
richtshof gemäß Absatz 8 .

Für das ausscheidende Mitglied wird für die ver
bleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt.

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die
Mitglieder des Rechnungshofes bis zur Neubeset
zung ihres Sitzes im Amt.

(8 ) Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur
dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhege

haltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle ge
währter Vergünstigungen für verlustig erklärt wer
den, wenn der Gerichtshof auf Antrag des Rech
nungshofes feststellt, daß es nicht mehr die erfor
derlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht
mehr nachkommt.

(9 ) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die
Beschäftigungsbedingungen für den Präsidenten
und die Mitglieder des Rechnungshofes fest, ins
besondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhe
gehälter . Er setzt mit derselben Mehrheit alle son
stigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest.

( 10) Die für die Richter des Gerichtshofes gel
tenden Bestimmungen des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Ge
meinschaften gelten auch für die Mitglieder des
Rechnungshofes."

Artikel 16

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft wird durch folgende Vorschrift
ergänzt :

„Artikel 206a

( 1 ) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über
alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft .
Er prüft ebenfalls die Rechnung über alle Einnah
men und Ausgaben jedes von der Gemeinchaft ge
schaffenen Organs, soweit der Gründungsakt dies
nicht ausschließt .

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßig
keit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und
Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaft
lichkeit der Haushaltsführung.

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der
Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen
an die Gemeinschaft .

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der
Mittelbindungen und der Zahlungen.

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rech
nung des betreffenden Haushaltsjahres durchge
führt werden .

(3 ) Die Prüfung wird anhand der Rechnungs
unterlagen und erforderlichenfalls an Ort und
Stelle bei den Organen der Gemeinschaft und in
den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung
in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit
den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen
oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zu
ständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzel
staatlichen Dienststellen . Diese Organe oder
Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie
an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .
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Kommission Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans . Zu diesem Zweck prüft sie nach
dem Rat die in Artikel 205a erwähnte Rechnung
und Übersicht sowie den Jahresbericht des Rech
nungshofes, dem die Antworten der kontrollierten
Organe auf die Bemerkungen des Rechnungsho
fes beigefügt sind ."

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaat
lichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit
verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen übermitteln dem Rechnungshof auf seinen
Antrag hin jede für die Erfüllung seiner Aufgabe
erforderliche Unterlage oder Information .

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß
eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresbericht.
Dieser Bericht wird den Organen der Gemein
schaft vorgelegt und im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften zusammen mit den Ant
worten der Organe auf die Bemerkungen des
Rechnungshofes veröffentlicht .

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Be
merkungen zu besonderen Fragen vorlegen und
auf Antrag eines Organs der Gemeinschaft Stel
lungnahmen abgeben .

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stel
lungnahmen mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder an .

Er unterstützt die Versammlung und den Rat bei
der Kontrolle der Ausführung des Haushalts
plans ."

Artikel 18

Artikel 209 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft erhält folgende
Fassung :

„Artikel 209

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung der Versammlung
und Stellungnahme des Rechnungshofes folgendes
fest :

a ) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die
Aufstellung und Ausführung des Haushalts
plans sowie die Rechnungslegung und Rech
nungsprüfung im einzelnen geregelt werden ;

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach de
nen die Haushaltseinnahmen, die in der Rege
lung über die eigenen Mittel der Gemeinschaf
ten vorgesehen sind , der Kommission zur Ver
fügung gestellt werden, sowie die Maßnah
men, die zu treffen sind, um gegebenenfalls die
erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen ;

c ) die Vorschriften über die Verantwortung der
anweisungsbefugten Personen und der Rech
nungsführer sowie die entsprechenden Kon
trollmaßnahmen."

Artikel 17

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft wird durch folgende Vorschrift
ergänzt :

„Artikel 206b

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter
Mehrheit beschließt, erteilt die Versammlung der

KAPITEL III

VORSCHRIFTEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG
DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT

Artikel 19

Artikel 3 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft wird durch folgenden
Absatz ergänzt :

„(3 ) Die Rechnungsprüfung wird durch einen
Rechnungshof wahrgenommen, der nach Maß
gabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Be
fugnisse handelt."

Artikel 20

Artikel 177 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung:
„Artikel 177

( 1 ) Das Haushaltsjahr beginnt am 1 . Januar
und endet am 31 . Dezember .

Der Ausdruck ,Haushaltsplan ' im Sinne dieses
Artikels umfaßt den Verwaltungshaushaltsplan
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sowie den Forschungs- und Investitionshaushalts
plan .

( 2 ) Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor
dem 1 . Juli einen Haushaltsvoranschlag für seine
Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese Voran
schläge in einem Vorentwurf für den Haushalts
plan zusammen . Sie fügt eine Stellungnahme bei ,
die abweichende Voranschläge enthalten kann .
Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Ein
nahmen und den Ansatz der Ausgaben .

( 3 ) Die Kommission legt dem Rat den Vorent
wurf des Haushaltsplans spätestens am 1 . Septem
ber des Jahres vor, das dem entsprechenden
Haushaltsjahr vorausgeht .

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gege
benenfalls den anderen beteiligten Organen ins
Benehmen , wenn er von dem Vorentwurf abwei
chen will .

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans
mit qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn der
Versammlung zu .

(4 ) Der Entwurf des Haushaltsplans ist der
Versammlung spätestens am 5 . Oktober des Jah
res vorzulegen , das dem entsprechenden Haus
haltsjahr vorausgeht .

Die Versammlung ist berechtigt , den Entwurf des
Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen
ihrer Mitglieder abzuändern und mit der absolu
ten Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem Rat
Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die
Ausgaben vorzuschlagen , die sich zwingend aus
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages er
lassenen Rechtsakten ergeben .

Hat die Versammlung binnen fünfundvierzig
Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushalts
plans ihre Zustimmung erteilt , so ist der Haus
haltsplan endgültig festgestellt . Hat sie innerhalb
dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans
weder abgeändert noch Änderungen dazu vorge
schlagen , so gilt der Haushaltsplan als endgültig
festgestellt .

Hat die Versammlung innerhalb dieser Frist Ab
änderungen vorgenommen oder Änderungen vor
geschlagen , so wird der Entwurf des Haushalts
plans mit den entsprechenden Abänderungen oder
Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet .

( 5 ) Nachdem der Rat über den Entwurf des
Haushaltsplans mit der Kommission und gegebe
nenfalls mit den anderen beteiligten Organen be
raten hat, beschließt er unter folgenden Bedingun
gen :

a ) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede
der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderungen ändern ;

b ) hinsichtlich der Änderungsvorschläge :
— Führt eine von der Versammlung vorge
schlagene Änderung nicht zu einer Erhö
hung des Gesamtbetrags der Ausgaben
eines Organs , und zwar insbesondere des
wegen , weil die daraus erwachsende Erhö
hung der Ausgaben ausdrücklich durch
eine oder mehrere vorgeschlagene Ände
rungen ausgeglichen wird , die eine ent
sprechende Senkung der Ausgaben bewir
ken , so kann der Rat diesen Änderungs
vorschlag mit qualifizierter Mehrheit ab
lehnen . Ergeht kein Ablehnungsbeschluß,
so ist der Änderungsvorschlag angenom
men ;

— führt eine von der Versammlung vorge
schlagene Änderung zu einer Erhöhung des
Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs ,
so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit
diesen Änderungsvorschlag annehmen . Er
geht kein Annahmebeschluß, so ist der
Änderungsvorschlag abgelehnt;

— hat der Rat nach einem der beiden vorste
henden Unterabsätze einen Änderungsvor
schlag abgelehnt, so kann er mit qualifi
zierter Mehrheit entweder den im Ent
wurf des Haushaltsplans stehenden Betrag
beibehalten oder einen anderen Betrag fest
setzen .

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maß
gabe der vom Rat angenommenen Änderungsvor
schläge geändert .

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vor
lage des Entwurfs des Haushaltsplans keine der
von der Versammlung vorgenommenen Abände
rungen geändert und sind die Änderungsvor
schläge der Versammlung angenommen worden ,
so gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt .
Der Rat teilt der Versammlung mit, daß er keine
der Abänderungen geändert hat und daß die
Änderungsvorschläge angenommen worden sind .

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder meh
rere der von der Versammlung vorgenommenen
Abänderungen geändert oder sind die Änderungs
vorschläge der Versammlung abgelehnt oder ge
ändert worden , so wird der geänderte Entwurf
des Haushaltsplans erneut der Versammlung zu
geleitet . Der Rat legt der Versammlung das Ergeb
nis seiner Beratungen dar .

( 6 ) Die Versammlung, die über das Ergebnis
der Behandlung ihrer Änderungsvorschläge unter
richtet ist, kann binnen fünfzehn Tagen nach Vor
lage des Entwurfs des Haushaltsplans mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen die vom
Rat an den Abänderungen der Versammlung vor
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Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und mit
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen .

( 10) Jedes Organ übt die ihm durch diesen
Artikel übertragenen Befugnisse unter Beachtung
der Vorschriften des Vertrages und der aufgrund
des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, nament
lich der Vorschriften, die die eigenen Mittel der
Gemeinschaften und den Ausgleich von Einnah
men und Ausgaben betreffen ."

Artikel 21

Artikel 178 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung :

„Artikel 178

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haus
haltsplan noch nicht verabschiedet, so können
nach der gemäß Artikel 183 festgelegten Haus
haltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige
Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur
Höhe eines Zwölftels der im abgelaufenen Haus
haltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen
werden ; die Kommission darf jedoch monatlich
höchstens über ein Zwölftel der Mittel verfügen,
die in dem in Vorbereitung befindlichen Entwurf
des Haushaltsplans vorgesehen sind .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter
Beachtung der sonstigen Bestimmungen des Ab
satzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses
Zwölftel hinausgehen .

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht
zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, so lei
tet der Rat ihn unverzüglich der Versammlung zu ;
die Versammlung kann binnen dreißig Tagen mit
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und
mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen
abweichenden Beschluß über diese Ausgaben hin
sichtlich des Teils fassen, der über das in Absatz 1
genannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des
Ratsbeschlusses ist bis zu einer Entscheidung der
Versammlung ausgesetzt . Hat die Versammlung
nicht innerhalb der genannten Frist anders als der
Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates als
endgültig erlassen.
In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden
die zur Durchführung dieses Artikels erforder
lichen Maßnahmen betreffend die Mittel vorgese
hen."

genommenen Änderungen ändern oder ablehnen
und stellt demzufolge den Haushaltsplan fest . Hat
die Versammlung innerhalb dieser Frist keinen
Beschluß gefaßt, so gilt der Haushaltsplan als
endgültig festgestellt .

(7 ) Nach Abschluß des Verfahrens dieses Arti
kels stellt der Präsident der Versammlung fest ,
daß der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist .

( 8 ) Die Versammlung kann jedoch mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen aus wichtigen
Gründen den Entwurf des Haushaltsplans ableh
nen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlan
gen .

(9 ) Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend
aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erlassenen Rechtsakten ergeben, wird jedes Jahr
ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleicharti
gen Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres er
höht werden können .

Die Kommission stellt nach Anhörung des Aus
schusses für Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz
fest, der sich aus
— der Entwicklung des in Volumen ausgedrück
ten Bruttosozialprodukts in der Gemeinschaft,

— der durchschnittlichen Veränderung der Haus
haltspläne der Mitgliedstaaten

und

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten
während des letzten Haushaltsjahres

ergibt .

Der Höchstsatz wird vor dem 1 . Mai allen Orga
nen der Gemeinschaft mitgeteilt . Diese haben ihn
bei dem Haushaltsverfahren vorbehaltlich der
Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhal
ten .

Liegt bei den Ausgaben , die sich nicht zwingend
aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erlassenen Rechtsakten ergeben , der Erhöhungs
satz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf
des Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte
des Höchstsatzes , so kann die Versammlung in
Ausübung ihres Abänderungsrechts den Gesamt
betrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des
Höchstsatzes erhöhen .

Ist die Versammlung, der Rat oder die Kommis
sion der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemein
schaften eine Überschreitung des nach dem Ver
fahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes erfor
derlich machen, so kann in Übereinstimmung zwi
schen dem Rat und der Versammlung ein neuer
Satz festgelegt werden ; der Rat entscheidet mit
qualifizierter Mehrheit, die Versammlung mit der

Artikel 22

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft wird durch folgende Vorschrift ergänzt :
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(7) Abgesehen von den regelmäßigen Neube
setzungen und von Todesfällen endet das Amt
eines Mitglieds des Rechnungshofes durch Rück
tritt oder durch Amtsenthebung durch den Ge
richtshof gemäß Absatz 8 .

Für das ausscheidende Mitglied wird für die ver
bleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt.

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die
Mitglieder des Rechnungshofes bis zur Neubeset
zung ihres Sitzes im Amt.

( 8 ) Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur
dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhege
haltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle ge
währter Vergünstigungen für verlustig erklärt
werden, wenn der Gerichtshof auf Antrag des
Rechnungshofes feststellt , daß es nicht mehr die
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den
sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen
nicht mehr nachkommt.

(9 ) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die
Beschäftigungsbedingungen für den Präsidenten
und die Mitglieder des Rechnungshofes fest, ins
besondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhe
gehälter . Er setzt mit derselben Mehrheit alle son
stigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest.

( 10) Die für die Richter des Gerichtshofes gel
tenden Bestimmungen des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Ge
meinschaften gelten auch für die Mitglieder des
Rechnungshofes ."

„Artikel 179a

Die Kommission legt dem Rat und der Versamm
lung jährlich die Rechnung des abgelaufenen
Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des
Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ihnen ferner
eine Übersicht über das Vermögen und die Schul
den der Gemeinschaft."

Artikel 23

Artikel 180 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung :

„Artikel 180

( 1 ) Es wird ein Rechnungshof errichtet.

(2 ) Der Rechnungshof besteht aus neun Mit
gliedern .

(3 ) Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind
Persönlichkeiten auszuwählen, die in ihren Län
dern Rechnungsprüfungsorganen angehören oder
angehört haben oder die für dieses Amt beson
ders geeignet sind. Sie müssen jede Gewähr für
Unabhängigkeit bieten .

(4) Die Mitglieder des Rechnungshofes werden
vom Rat nach Anhörung der Versammlung ein
stimmig auf sechs Jahre ernannt.

Vier Mitglieder des Rechnungshofes , die durch
Los bestimmt werden, erhalten jedoch bei der er
sten Ernennung ein auf vier Jahre begrenztes
Mandat.

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wie
derernannt werden .

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des
Rechnungshofes für drei Jahre . Wiederwahl ist
zulässig.

(5 ) ~ Die Mitglieder des Rechnungshofes üben
ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allge
meinen Wohl der Gemeinschaft aus .

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten An
weisungen von einer Regierung oder einer ande
ren Stelle weder anfordern noch entgegennehmen.
Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit
ihren Aufgaben unvereinbar ist .

( 6) Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen
während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche
oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben . Bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung
und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus
ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen , ins
besondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser
Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser
Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein .

Artikel 24

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft wird durch folgende Vorschrift ergänzt :

„Artikel 180a

( 1 ) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über
alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft.
Er prüft ebenfalls die Rechnung über alle Einnah
men und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft
geschaffenen Organs, soweit der Gründungsakt
dies nicht ausschließt .

( 2 ) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßig
keit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und
Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaft
lichkeit der Haushaltsführung.

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der
Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen
an die Gemeinschaft .
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Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der
Mittelbindungen und der Zahlungen.

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rech
nung des betreffenden Haushaltsjahres durchge
führt werden .

(3 ) Die Prüfung wird anhand der Rechnungs
unterlagen und erforderlichenfalls an Ort und
Stelle bei den Organen der Gemeinschaft und in
den Mitgliedstaaten durchgeführt . Die Prüfung in
den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit
den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen
oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zu
ständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzel
staatlichen Dienststellen . Diese Organe oder
Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie
an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaat
lichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit
verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen übermitteln dem Rechnungshof auf seinen
Antrag hin jede für die Erfüllung seiner Aufgabe
erforderliche Unterlage oder Information .

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß
eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresbericht .
Dieser Bericht wird den Organen der Ge
meinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften zusammen mit den Ant
worten der Organe auf die Bemerkungen des
Rechnungshofes veröffentlicht .

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Be
merkungen zu besonderen Fragen vorlegen und
auf Antrag eines Organs der Gemeinschaft Stel
lungnahmen abgeben .

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stel
lungnahmen mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder an .

Er unterstützt die Versammlung und den Rat bei
der Kontrolle der Ausführung des Haushalts
plans."

Artikel 25

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft wird durch folgende Vorschrift ergänzt :

„Artikel 180b

Auf Empfehlung des Rates , der mit qualifizierter
Mehrheit beschließt, erteilt die Versammlung der
Kommission Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans . Zu diesem Zweck prüft sie nach
dem Rat die in Artikel 179a erwähnte Rechnung
und Übersicht sowie den Jahresbericht des Rech
nungshofes , dem die Antworten der kontrollierten
Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofes
beigefügt sind ."

Artikel 26

Artikel 183 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung :

„Artikel 183

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung der Versammlung
und Stellungnahme des Rechnungshofes folgendes
fest :

a ) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die
Aufstellung und Ausführung des Haushalts
plans sowie die Rechnungslegung und Rech
nungsprüfung im einzelnen geregelt werden ;

b ) die Einzelheiten und das Verfahren, nach de
nen dje Haushaltseinnahmen , die in der Rege
lung über die eigenen Mittel der Gemeinschaf
ten vorgesehen sind , der Kommission zur Ver
fügung gestellt werden , sowie die Maßnahmen
die zu treffen sind , um gegebenenfalls die er
forderlichen Kassenmittel bereitzustellen ;

c) die Vorschriften über die Verantwortung der
anweisungsbefugten Personen und der Rech
nungsführer sowie die entsprechenden Kon
trollmaßnahmen ."

KAPITEL IV

VORSCHRIFTEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGES ZUR EINSETZUNG
EINES GEMEINSAMEN RATES UND EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Artikel 27

Artikel 22 des Vertrages zur Gründung eines gemein
samen Rates und einer gemeinsamen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften erhält folgende Fas
sung:

„Artikel 22

( 1 ) Die Befugnisse und Zuständigkeiten des
durch Artikel 78e des Vertrages über die Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl , Artikel 206 des Vertrages zur Grün
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dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und Artikel 180 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft eingesetzten
Rechnungshofes werden nach Maßgabe der jewei
ligen Bestimmungen dieser Verträge von einem
gemeinsamen Rechnungshof der Europäischen
Gemeinschaften wahrgenommen ; seine Errichtung
ist in den genannten Artikeln geregelt .

( 2) Unbeschadet der in Absatz 1 genannten Be
fugnisse und Zuständigkeiten nimmt der Rech

nungshof der Europäischen Gemeinschaften die
vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages dem Kon
trollausschuß der Europäischen Gemeinschaften
und dem Rechnungsprüfer der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl erteilten Befug
nisse und Zuständigkeiten nach Maßgabe der ver
schiedenen Texte wahr, die auf den Kontrollaus
schuß und den Rechnungsprüfer Bezug nehmen .
In allen diesen Texten werden die Worte ,Kon
trollausschuß' und Rechnungsprüfer' durch das
Wort Rechnungshof' ersetzt."

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 28

( 1 ) Die Mitglieder des Rechnungshofes werden un
mittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrages ernannt.
(2) Das Amt der Mitglieder des Kontrollausschus
ses und des Rechnungsprüfers endet, sobald diese den
Bericht über das Rechnungsjahr hinterlegen, das dem
Rechnungsjahr vorangeht, in dem die Mitglieder des
Rechnungshofes ernannt werden ; ihre Überprüfungs
befugnisse beschränken sich auf die Kontrolle .der Ge
schäftsvorgänge des genannten Haushaltsjahres .

Artikel 30

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinter
legung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden
Monats in Kraft .

Tritt dieser Vertrag während des Haushaltsverfahrens
in Kraft, so trifft der Rat nach Anhörung der Ver
sammlung und der Kommission die erforderlichen
Maßnahmen, um die Anwendung dieses Vertrages
auf den restlichen Teil des Haushaltsverfahrens zu er
leichtern .

Artikel 31

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer,
deutscher, englischer, französischer, irischer, italieni
scher und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ; er wird
im Archiv der Regierung der Italienischen Republik
hinterlegt ; diese übermittelt der Regierung jedes an
deren Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift .

Artikel 29

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die
Hohen Vertragsparteien gemäß ihren verfassungs
rechtlichen Vorschriften . Die Ratifikationsurkunden
werden bei der Regierung der Italienischen Republik
hinterlegt .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt .

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below
this Treaty .

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent traité.

Da fhianú sin , chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Verdrag hebben gesteld .
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Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundsiebzig.

Done at Brussels on the twenty-second day of July in the year one thousand nine
hundred and seventy-five.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-quinze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú la is fiche de mhí Iúil, mile naoi gcéad seachtó
a cuig.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue luglio millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd vijfenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestät Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Pour le président de la Republique française
«

Thar ceann Uachtarän na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland


